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Weiterleitungsvertrag
Vertrag über die Weiterleitung von Fördermitteln aus der 
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) 
Zwischen der
     
– erstempfangende Organisation, nachfolgend Erstempfangende – 
und der
     
– weiterleitungsempfangende Organisation, nachfolgend Weiterleitungsempfangende –
Präambel
Die Erstempfangende führt vom Datum bis zum Datum – gemeinsam mit der Weiterleitungsempfangenden – das vom Auswahl geförderte Projekt „Projektbezeichnung einfügen“ (Erstbescheid des oben genannten Ministeriums vom Datum) durch.
Mit dem vorliegenden Vertrag wird die Weiterleitung eines Teils der Zuwendung an die Weiterleitungsempfangende – gemäß dem Zuwendungsbescheid des oben genannten Ministeriums an die Erstempfangende vom Datum geregelt. Die Zuwendung ist mit Auflagen und Bedingungen verbunden, die Teile des Zuwendungsbescheides sind und mit diesem Vertrag verbindlich an die Weiterleitungsempfangende weitergegeben werden. Die Weiterleitungsempfangende verpflichtet sich, die Auflagen und Bedingungen zu beachten.
§ 1 Zuwendungszweck/ Vertragsgegenstand
(1) [bookmark: Text1]Die Zuwendung ist zweckgebunden für die im Antrag vom Datum beschriebenen Aufgaben. Dieses Vorhaben dient Zuwendungszweck; ggf. konkretisieren auf Teil des Weiterleitungsempfangenden.
(2) Die Weiterleitung der Zuwendung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Weiterleitungsempfangende ihre Aufwendungen im Rahmen dieses Projektes nicht ohne Fördermittel finanzieren kann.
(3) Die Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
§ 2 Art und Höhe der Zuwendung
(1) Die Erstempfangende – leitet im Rahmen einer Auswahl als Auswahl rückzahlbare Projektförderung eine Zuwendung des Auswahl auf Grundlage Auswahl dem Auswahl im Rahmen des Antragsverfahrens vorgelegten und zum Bestandteil des Antrags der Erstempfangenden – gemachten Auswahl in Höhe von bis zu 
      EUR
(in Worten:       Euro)
an die Weiterleitungsempfangende – weiter.
Vergütet werden nur die dem Zuwendungsbescheid des Auswahl vom Datum zugrundeliegenden zuwendungsfähigen Auswahl, die in der Zeit vom Datum bis Datum entstehen.[footnoteRef:1] [1:  Der Bewilligungszeitraum für den Weiterleitungsvertrag kann identisch mit dem Bewilligungszeitraum des Zuwendungsbescheids sein. Möglich ist auch ein kürzerer Zeitraum, wenn es mit den Zuwendungszweck vereinbar ist. ] 

(2) Die Mittel werden wie folgt zur Verfügung gestellt[footnoteRef:2]: [2:  Die Aufteilung erfolgt entsprechend des zuletzt eingereichten Finanzierungsplans.] 

      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
      EUR im Haushaltsjahr Jahr 
(3) Die Auszahlung erfolgt durch die Erstempfangende – nach Anforderung der Weiterleitungsempfangenden – auf der Grundlage der Auswahl sechs Wochen im Voraus.
(4) Nicht verbrauchte Mittel sind umgehend an die Erstempfangende – zurückzuzahlen.
	Kontoinhaber:
	     

	IBAN:
	     

	BIC/Swift-Code:
	     

	Verwendungszweck.:
	     

	Projekt Nr.:
	     


(5) Bei der Berechnung von Reisekosten sind die Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. Sondertarife sind zu nutzen.
(6) Die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der Verwendung der Zuwendung erfolgt entsprechend den Auswahl.
(7) Treten im Vorhaben Deckungsmittel in Form von zweckgebundenen Spenden hinzu, führt dies nicht zu einer Ermäßigung der Zuwendung.
Gilt nicht bei Festbetragsfinanzierung: Treten im Vorhaben Deckungsmittel in Form von Eintrittsgeldern oder nicht zweckgebundene Spenden hinzu, die bisher nicht im Gesamtfinanzierungsplan vorgesehen waren, ermäßigt sich die Zuwendung in Höhe von 30 Prozentpunkten dieser neu hinzugetretenen Deckungsmittel. Die Deckungsmittel dürfen ausschließlich für den Zuwendungszweck verwendet werden. Weitere Ausnahmen sind möglich.
§ 3 Projektlaufzeit
Die Arbeiten der Weiterleitungsempfangenden beginnen ab Datum und enden am Datum.[footnoteRef:3] [3:  Entsprechen Zeitraum in § 2 Absatz 1. ] 

§ 4 Nachweis der Verwendung
Der Nachweis der Verwendung erfolgt nach Maßgabe der Auswahl. Der Nachweis der Verwendung besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Aus dem Verwendungsnachweis muss sich nachvollziehbar ergeben, dass die Ausgaben angemessen und notwendig waren, sowie mit den Mitteln wirtschaftlich und sparsam bei der Verwendung verfahren wurde. Darüber hinaus ist zusammen mit dem Verwendungsnachweis eine Belegliste und wenn zutreffend eine Inventarliste einzureichen. Die Zwischennachweise sind der Erstempfangenden gegenüber bis zum Datum [footnoteRef:4] des Folgejahres vorzulegen, der Verwendungsnachweis ist bis zum Datum vorzulegen. [4:  Vorgeschlagen wird eine Frist bis zum 28.02. des Folgejahres, um eine Einreichung des Zwischenberichtes/‑nachweises der Erstempfangenden beim zuständigen Ministerium bis zum 30.04. des Folgejahres sicherzustellen] 

§ 5 Gegenstände
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für die Gesamtdauer des Vertrages und dem Zuwendungsbescheid an den Zuwendungszweck gebunden und sorgfältig zu behandeln. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist die erstempfangende Organisation verpflichtet, die Gegenstände, die mit Hilfe der Zuwendung erworben oder hergestellt werden und deren Wert 800 EUR im Einzelfall (Pos. 0850 des Gesamtfinanzierungsplans) übersteigt,
· für andere Projekte der erstempfangenden Organisation oder ihrer weiterleitungsempfangenden Organisation/en zu verwenden oder
· dem Bund oder einem Dritten zu übereignen oder
· zu veräußern und dem Bund an dem Teil des Erlöses, der sich aus dem Verhältnis der ursprünglichen Zuwendung zu den Gesamtausgaben für den zu Lasten der Zuwendung beschafften Gegenstand ergibt, zu beteiligen oder deren Restwert abzugelten.
Mit der Vorlage des Verwendungsnachweises (einschließlich der Liste der Gegenstände) ist ein entsprechender Vorschlag zu unterbreiten. Eine Entscheidung, welche Maßnahme von der erstempfangenden Organisation zu treffen ist, wird schriftlich mitgeteilt. 
§ 6 Nutzungsrecht
Die Weiterleitungsempfangende ist verpflichtet, der Erstempfangenden sowie dem Auswahl. ein einfaches und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht an allen urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen aus dem Projekt einzuräumen.
§ 7 Prüfungsrecht
(1) Die Erstempfangende sowie das Auswahl wie auch der IKI Beschwerdemechanismus sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit dem Projekt „Projektbezeichnung einfügen“ anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
(2) Dies beinhaltet auch die Unterstützung von Evaluierungen des Projekts, die durch das IKI Office der Zukunft - Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH beauftragt werden. Dem Bundesrechnungshof steht das Prüfungsrecht nach §§ 91, 100 Bundeshaushaltsordnung zu.
§ 8 Bestimmungen zur Vergabe von Aufträgen
(1) Es gelten entsprechend die Vergaberegelungen gemäß Ziff. 3 AnBest-P. 
(2) Ergänzend zu den Regelungen in den ANBest-P gilt:
Aufträge bis zu einem Höchstwert von 25.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) können in Anwendung des § 8 Abs. 4 Nr. 17 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) im Wege der Verhandlungsvergabe vergeben werden.
Dabei können
· Lieferungen und Leistungen mit einem geschätzten Auftragswert bis zu 5.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) nach einer formlosen (auch telefonischen) Angebotseinholung bei grundsätzlich mindestens drei Unternehmen an das mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben werden.
· Lieferungen und Leistungen mit einem geschätzten Auftragswert von mehr als 5.000 EUR bis zu 25.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) nach einer schriftlichen Angebotseinholung bei grundsätzlich mindestens drei Unternehmen an den/die Bieter*in mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben werden. Bei fehlender Marktkenntnis sind die Aufträge in einem Wettbewerbsverfahren zu vergeben.
Die Dokumentation der von der/dem Weiterleitungsempfangenden durchgeführten Vergabeverfahren muss sich mindestens auf folgende Punkte beziehen:
· die Gründe für die Anwendung der beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder der Verhandlungsvergabe, falls der geschätzte Auftragswert die oben genannten Wertgrenzen überschritten hat, 
· die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe von Teil- und Fachlosen, 
· die Namen der berücksichtigten Bewerber*innen oder Bieter*innen und die Gründe für ihre Auswahl,
· die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber*innen oder Bieter*innen und die Gründe für ihre Ablehnung,
· den Namen des/der erfolgreichen Bewerber(s)*in oder Bieter(s)*in und die Gründe für die Auswahl ihres/seines Angebotes. 
§ 9 Sonstige Bestimmungen
[bookmark: MSE_17](1)	Weiterleitungsempfangende müssen bei der Projektdurchführung die IKI Beschwerde-mechanismus Policy (UBM), die IKI Safeguards Policy und die IKI-Safeguards berücksichtigen. 
(2)	Die Weiterleitungsempfangende hat die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten; insbesondere wird auf den zweiten/dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hingewiesen. Erhobene personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren.
Während der Durchführung des Projekts müssen die Parteien alle Daten, Dokumente oder sonstiges Material (in jeglicher Form) vertraulich behandeln, die zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung als vertraulich gekennzeichnet sind („vertrauliche Informationen“). Die Vertraulichkeitsfrist geht über die Dauer des Projekts hinaus, zumindest während der fünfjährigen Aufbewahrungsfrist. Die Bestimmungen der IKI UBM-Verfahrensordnung bezüglich der Veröffentlichung von Beschwerdeunterlagen bleiben davon unberührt.
(3)	Mit Wirkung vom 05.12.2001 ist das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) in Kraft getreten. Das Gesetz dient der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Beseitigung bestehender und der Verhinderung künftiger Diskriminierung wegen des Geschlechts. Dieses Gesetz ist bei der Erfüllung der Aufgaben zu beachten. Das Projekt ist grundsätzlich unter Genderaspekten zu bearbeiten, d.h. dass die mit dem Projekt verfolgten Fragestellungen, Daten und Erkenntnisse – systematisch von Beginn an – auch geschlechtsspezifische Unterschiede und Auswirkungen ermitteln und zur Verfügung stellen. Dieser geschlechterdifferenzierende Ansatz zielt darauf, Benachteiligungen zu erkennen und die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.
(4)	Die/der Zuwendungsgebende ist unverzüglich zu informieren, wenn
· der Zuwendungszweck oder sonstige für diesen Vertrag maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 
· sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder nicht mehr mit den vereinbarten Zuwendungen zu erreichen ist,
· die Weiterleitungsempfangende für denselben Zweck weitere Mittel bei öffentlichen Stellen beantragt, von diesen erhält oder weitere Mittel von Dritten erhält,
· sich die geplanten Gesamtausgaben reduzieren,
· die für den geplanten Bedarf zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausgegeben werden können,
· die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Auszahlung verbraucht werden,
· zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder benötigt werden oder
· ein Insolvenzverfahren über ihr Vermögen beantragt oder eröffnet wird.
(5) Aufgrund der haushaltsgesetzlichen Verpflichtung hierzu, wird die Zuwendung mit der Auflage (§ 36 Absatz 2 Nr. 4 VwVfG in Verbindung mit § 49 Absatz 3 Nr. 2 VwVfG) bewilligt, dass die gewährte Förderung nicht zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten oder zur Unterstützung terroristischer Vereinigungen eingesetzt wird.
(6) Die Weiterleitungsempfangende verpflichtet sich, alle anwendbaren EU- sowie UN-Sanktionsregimes einzuhalten. Der Verstoß gegen anwendbare Sanktionsvorschriften kann die vollständige Rückforderung der Weiterleitung auslösen.
§ 10 Veröffentlichungen
In der Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Internationalen Klimaschutzinitiative ist stets deutlich auf die Förderung des Projektes durch das Auswahl hinzuweisen. Es gelten weiterhin die dem Erstbescheid des Auswahl vom Datum beigefügten Leitlinien „Kommunikation der IKI-Projekte – Service und Pflichten“.
§ 11 Rücktritt vom Vertrag
Die Erstempfangende ist berechtigt, aus wichtigen Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn
· die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind,
· der Abschluss des Vertrages durch Angaben der Weiterleitungsempfangenden zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, oder
· die Weiterleitungsempfangende vertraglich geregelten Verpflichtungen nicht nachkommt.
§ 12 Rückzahlung
[bookmark: MSE_12][bookmark: MSE_19]Tritt die Erstempfangende aufgrund einer Rückforderung durch das Auswahl vom Vertrag zurück, so ist die Weiterleitungsempfangende verpflichtet, die an sie weitergeleiteten Mittel an die Erstempfangende zurückzuzahlen.
Der Erstattungsbetrag ist gemäß Auswahl zu verzinsen. Werden die weitergeleiteten Mittel nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und tritt der Zuwendungsgeber nicht vom Vertrag zurück, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). 
§ 13 Vertragsbestandteile
Bestandteile dieses Vertrages sind 
· der Zuwendungsbescheid des Auswahl vom Datum, 
· der Antrag der Erstempfangenden – vom Datum mit Finanzierungsplan vom Datum.
§ 14 Vertragsänderung und salvatorische Klausel
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie mindestens in Textform geschlossen worden sind. Dies gilt auch für die Abweichung von diesem Formerfordernis.
Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartner*innen, dass die Unwirksamkeit eines Teils dieses Vertrages nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich zieht.
§ 15 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird Ort einfügen vereinbart, falls nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
	für die – Organisation Erstempfangende –
	für die– Organisation Weiterleitungsempfangende –

	Name bevollmächtigte Person[footnoteRef:5] [5:  Die Signatur ist mindestens in Textform i. S. v. § 126b BGB zu leisten (d. h. lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, in der die Organisation und die handelnde Person genannt werden).] 

	Name bevollmächtigte Person

	Position bevollmächtigte Person
	Position bevollmächtigte Person

	Ort, den Datum
	Ort, den Datum
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